
Inhalt des Beschlusses abstellt, also die Berufung auf
M�ngel im registergerichtlichen Verfahren ausschließt.

b) Auch eine L�schung der Verschmelzung nach § 142
FGG kommt nicht in Betracht. Dabei kann offen bleiben,
ob die Eintragung, wie § 142 Abs. 1 FGG voraussetzt,
wegen Mangels einer wesentlichen Voraussetzung un-
zul�ssig war. Denn § 144 Abs. 2 FGG schließt als lex
specialis eine L�schung von Amts wegen nach § 142 FGG
aus. Nach ganz herrschender Meinung, der sich der Senat
anschließt, sollen Hauptversammlungsbeschl�sse der
AG nur unter den engen Voraussetzungen des § 144
FGG gel�scht werden k�nnen (OLG Karlsruhe Rpfleger
2001, 498; OLG Hamm NJW-RR 1994, 548, 549; Keidel/
Kuntze/Winkler, § 144 FGG Rn. 5; Bassenge/Herbst,
§ 144 FGG Rn. 1; GroßKomm/K. Schmidt, § 241 AktG
Rn. 78). F�r diese Auffassung spricht, dass es aus Sicht
der Aktion�re, die f�r die Verschmelzung gestimmt ha-
ben, schwer hinnehmbar w�re, wenn der Beschluss allein
wegen Verletzung von Verfahrensvorschriften gel�scht
werden k�nnte. Nach anderer Ansicht (M�nchKomm/
H�ffer, § 241 AktG Rn. 81) gilt der Ausschluss zwar im
Grundsatz, jedoch soll eine L�schung bei wesentlichen
M�ngeln im Registerverfahren (z. B. Fehlen einer An-
meldung, Anmeldung durch Unbefugte) nach § 142 FGG
m�glich sein. Auch nach dieser Ansicht w�re die L�-
schung ausgeschlossen, denn die Fehleinsch�tzung �ber
die Reichweite einer Negativerkl�rung ist mit den ge-
nannten Fehlern nicht gleichzustellen. Es kann auch
nicht davon ausgegangen werden, dass das Registerge-
richt �ber die Anfechtungsklage informiert war; denn die
Eintragung erfolgte am 20. 8. 2002, w�hrend die Mittei-
lung des Prozessbevollm�chtigten der klagenden Aktio-
n�re erst am Abend des 20. 8. 2002, 20.27 Uhr, einging.

Der Ausschluss der L�schung nach § 142 FGG durch die
Spezialregelung in § 144 Abs. 2 FGG verletzt die Ast.
auch nicht in ihren Verfassungsrechten (vgl. OLG Karls-
ruhe Rpfleger 2001, 498). Ein Verstoß gegen Art. 14
Abs. 1 GG liegt nicht vor; bei von der Hauptver-
sammlung beschlossenen Strukturmaßnahmen muss es
der Minderheitsaktion�r hinnehmen, dass er sein An-
teilsrecht gegen Abfindung in Aktien oder in Geld ver-
liert. Soweit es um die H�he der Entsch�digung geht,
steht ihm das Spruchverfahren zur Verf�gung. Auch ein
Verstoß gegen die Rechtsschutzgarantie des Art. 19
Abs. 4 GG ist nicht gegeben; denn die Eintragung des
Verschmelzungsbeschlusses und die sich daraus er-
gebenden Folgen hindern die Ast. nicht, die Fehlerhaf-
tigkeit des Beschlusses durch Nichtigkeits- oder Anfech-
tungsklage oder auch im Wege des Schadensersatzes gel-
tend zu machen.

8. Notarrecht – Keine Aufkl�rungspflicht des Notars
�ber Lasten von zur Zeit des Grundst�ckskaufs ge-
planten, aber noch nicht durchgef�hrten Er-
schließungsmaßnahmen
(OLG Karlsruhe, Urteil vom 3. 7. 2003 – 12 U 24/03)

BeurkG § 17 Abs. 1
BGB § 839

1. Die Subsidiarit�tsklausel des § 839 Abs. 1 S. 2 BGB
greift auch dann ein, wenn der Gesch�digte eine fr�-

her vorhandene, anderweitige Ersatzm�glichkeit
schuldhaft vers�umt hat.

2. Der einen Grundst�ckskaufvertrag protokollierende
Notar ist nicht verpflichtet, auf aus dem Bebauungs-
plan sich ergebende zuk�nftige, aber noch nicht um-
gesetzte Erschließungsmaßnahmen und die damit
verbundenen Lasten hinzuweisen. Hierzu muss der
Erwerber, der das Grundst�ck kauft „wie es steht und
liegt“, grunds�tzlich selbst die notwendigen Er-
kundigungen einholen.

Zum Sachverhalt:

Der Kl. verlangt von dem bekl. Land Schadensersatz wegen ei-
ner angeblichen Amtspflichtverletzung des Notars anl�sslich
der Beurkundung eines Grundst�ckskaufvertrages.

Der Kl. erwarb durch notariellen Kaufvertrag vom 27. 8. 1993
von X. das seit den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts mit
einem Wohnhaus bebaute Grundst�ck in S. zu einem Kaufpreis
von 500 000,– DM. Beurkundet wurde der Vertrag durch den
Notar. In § 5 des Kaufvertrages wurde u. a. vereinbart, dass die
�bergabe von Besitz und Nutzungen sofort erfolgt und der Kl.
ab 1. 10. 1993 die �ffentlichen Lasten und Abgaben tr�gt. Zum
Zeitpunkt des Vertragsabschlusses waren die vorgesehenen Er-
schließungsmaßnahmen nur teilweise durchgef�hrt worden. Die
am Grundst�ck vorbeif�hrende Straße war mit einer Teer-
schicht versehen, und es bestand eine Straßenbeleuchtung.
Weitere Erschließungsmaßnahmen wie die Anlage von Geh-
wegen und die Verlegung der Kanalisation erfolgten im Jahr
1996. Die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses vorhandenen
Erschließungsanlagen waren durch die Gemeinde S. noch nicht
gegen�ber den Grundst�ckseigent�mern abgerechnet worden,
was der Verk�uferin X. bekannt war. Ebenso wusste sie, dass
noch weitere Erschließungsmaßnahmen von der Gemeinde S.
beabsichtigt waren. Hier�ber wurde der Kl. von der Verk�ufe-
rin X. nicht aufgekl�rt.

Am 10./11 8. 1996 erfuhr der Kl. von einem Nachbarn, dass in
n�chster Zeit mit der Zustellung von Erschließungs- und Bei-
tragsbescheiden zu rechnen sei. Der Kl. erhielt am 17. 9. 1997
von der Gemeinde S. einen Vorauszahlungsbescheid auf die Er-
schließungskosten in H�he von 42 828,75 DM. Der hiergegen
eingelegte Widerspruch blieb erfolglos. Von der gerichtlichen
�berpr�fung des Bescheids nahm der Kl. abstand, da er keine
Erfolgsaussichten in einem solchen Vorgehen sah. Durch Bei-
tragsbescheide wurde der Kl. zwischenzeitlich zu Er-
schließungskosten – seinem Vortrag in zweiter Instanz zufolge –
von insgesamt 74 983,50 DM herangezogen.

Das LG hat die Klage mit der Begr�ndung abgewiesen, dass
eine anderweitige Ersatzm�glichkeit – vorliegend gegen�ber
der Verk�uferin bzw. deren Erben – bestehe.

Hiergegen hat der Kl. Berufung eingelegt und wurde zun�chst
auf Antrag beider Parteien wegen des zwischenzeitlich an-
h�ngigen Rechtsstreits gegen die Erben der Verk�uferseite vor
dem LG/OLG D. das Ruhen des Verfahrens angeordnet. Mit
Urteil des OLG D. hat das OLG die Berufung des Kl. gegen das
klageabweisende Urteil der Einzelrichterin beim LG D. im
Verfahren des Kl. gegen die Erbin zur�ckgewiesen. Der Kl. hat
daraufhin das hiesige Verfahren wieder anberufen. Der Senat
hat mit Zwischenurteil erkannt, dass die Berufung des Kl. zu-
l�ssig ist.

Aus den Gr�nden:

Die Berufung des Kl. ist zul�ssig, in der Sache hat sie
keinen Erfolg.

I. Der Kl. hat keinen Anspruch gem�ß § 839 BGB,
Art. 34 GG. Soweit der Kl. Erstattung der Kosten f�r
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Erschließungsmaßnahmen beansprucht, die erst weit
nach Abschluss des Kaufvertrages ab dem Jahre 1996
durchgef�hrt worden sind, fehlt es an einem pflicht-
widrigen Verhalten des Notars in Form einer Amts-
pflichtverletzung im Rahmen seiner Beurkundungs-
pflichten bei Abschluss des notariellen Kaufvertrages am
27. 8. 1993. Soweit der Kl. meint, in den geltend ge-
machten Kosten f�r Erschließungsmaßnahmen seien
auch solche enthalten, die bereits vor Abschluss des no-
tariellen Kaufvertrages angefallen und durchgef�hrt
worden seien, besteht nach Auffassung des Senats inso-
weit eine anderweitige Erstattungsm�glichkeit gegen-
�ber den Erben der verstorbenen Verk�uferin X. Da-
r�ber hinaus wurden – wie unten auszuf�hren sein wird –
solche Kosten schon nicht substantiiert und damit �ber-
pr�fbar dargelegt.

1. Die Anspr�che des Kl. sind allerdings entgegen der
Auffassung des bekl. Landes nicht verj�hrt. Denn die
dreij�hrige Verj�hrungsfrist gem�ß § 852 BGB a. F., der
der Anspruch bis 31. 12. 2001 unterlag, setzt als Verj�h-
rungsbeginn die Kenntnis des Kl. von dem Schaden und
der Person des Ersatzpflichtigen voraus sowie das Wis-
sen, dass keine den Schaden vollst�ndig deckende an-
derweitige Ersatzm�glichkeit vorhanden ist (BGHZ 102,
246 = DNotZ 1988, 388). Die Kenntnis des Kl. kann erst
mit Erhalt des Erschließungskostenbescheids vom
17. 9. 1997 angenommen werden. Der Mahnbescheid
wurde vor Ablauf der Verj�hrungsfrist am 30. 7. 1999 be-
antragt und dem bekl. Land am 16. 8. 1999 zugestellt. Die
Verj�hrung des Anspruchs wurde damit in unverj�hrter
Zeit (Verj�hrungsablauf: 17. 9. 2000) unterbrochen
(§ 209 Abs. 2 Ziff. 1 BGB a. F.). Mit Inkrafttreten des
Gesetzes zur Modernisierung des Schuldrechts hat die
Unterbrechung der Verj�hrung zum 31. 12. 2001 geendet
und trat nach Art. 229 § 6 Abs. 2 EGBGB Hemmung von
sechs Monaten ein, die mangels Betreibens des Verfah-
rens – mit Beschluss des Senats vom 24. 7. 2001 wurde das
Ruhen des Verfahrens angeordnet – am 30. 6. 2002 (§ 204
Abs. 2 BGB in der Fassung ab 1. 1. 2002) endete. Ab
1. 7. 2002 begann die zum Zeitpunkt der Einleitung des
gerichtlichen Mahnverfahrens gegen das bekl. Land noch
nicht verstrichene Verj�hrungszeit wieder zu laufen. Das
bedeutet, dass am 2. 8. 2003 die Verj�hrungsfrist (nicht
verbrauchte Zeit der Unterbrechung ab Zustellung des
Mahnbescheids am 16. 8. 1999 bis Ablauf der Drei-Jah-
res-Frist am 17. 9. 2000) abgelaufen gewesen w�re. Das
Verfahren wurde rechtzeitig vor Ablauf der Verj�h-
rungsfrist bereits am 18. 2. 2003 vor dem Senat wieder
angerufen.

2. Ein Anspruch auf Ersatz von Erschließungskosten, die
bereits vor Abschluss des notariellen Kaufvertrages vom
27. 8. 1993 durchgef�hrt, aber von der Gemeinde S. noch
nicht gegen�ber der Verk�uferin X. abgerechnet waren,
besteht aus zwei Gr�nden nicht. Zum einen scheitert ein
Anspruch des Kl. daran, dass dem Kl. insoweit ein An-
spruch aus vorvertraglicher Pflichtverletzung (c. i. c.) ge-
gen�ber der ehemaligen Verk�uferin zusteht und der Kl.
es schuldhaft vers�umt hat, eine fr�her vorhandene, an-
derweitige Ersatzm�glichkeit (§ 839 Abs. 1. S. 2 BGB)
auszusch�pfen. Die Unm�glichkeit, anderweit Ersatz zu
verlangen, bildet einen Teil des Tatbestandes, aus dem
der Amtshaftungsanspruch hergeleitet wird. Dement-
sprechend hat der Verletzte das Vorliegen dieser zur

Klagebegr�ndung geh�renden Voraussetzungen des
Amtshaftungsanspruches darzulegen und im Streitfall zu
beweisen (BGH NJW 2002, 1266; Staudinger, Kommen-
tar zum BGB, 2002, § 839 BGB Rn. 301). Die bestehende
M�glichkeit, auf andere Weise Ersatz zu erlangen, ver-
hindert – anders ausgedr�ckt – materiellrechtlich die
Entstehung eines Amtshaftungsanspruchs. Solange noch
eine realisierbare anderweitige Ersatzm�glichkeit be-
steht, ist der Beamte �berhaupt nicht ersatzpflichtig mit
der Folge, dass nicht nur eine Leistungs-, sondern auch
eine Feststellungsklage unbegr�ndet ist, solange der –
unverschuldete (s. unten) – Ausfall nicht feststeht
(Staudinger, a.a.O.). So liegt der Fall hier. Der Senat teilt
die Auffassung des LG, dass die Ver�ußerin X. ver-
pflichtet gewesen w�re, �ber bei Abschluss des notariel-
len Kaufvertrages im Jahre 1993 bereits durchgef�hrte,
aber noch nicht abgerechnete Erschließungsmaßnahmen
aufzukl�ren. Der Kl. hat in dem vor dem OLG D. gegen
die Erben der Ver�ußerin gef�hrten Rechtsstreit bereits
bei Kaufvertragsabschluss durchgef�hrte, aber noch
nicht abgerechnete Erschließungskosten nicht sub-
stantiiert und �berpr�fbar dargelegt, weshalb seine Be-
rufung gegen das klagabweisende Urteil des LG D. durch
Urteil des OLG D. mittlerweile rechtskr�ftig abgewiesen
worden ist.

Der Kl. hat damit eine vorhandene, anderweitige Er-
satzm�glichkeit nicht ausgesch�pft, indem er in dem ge-
gen die Erben der Ver�ußerin gef�hrten Rechtsstreit die
Voraussetzungen eines Schadensersatzanspruches f�r
bereits durchgef�hrte Erschließungsmaßnahmen nicht
substantiiert und �berpr�fbar dargestellt hat. Der Ge-
sch�digte kann sich n�mlich der Verweisung (§ 839
Abs. 1 S. 2 BGB) nicht dadurch entziehen, dass er
schuldhaft die anderweitige Ersatzm�glichkeit vers�umt.
Vielmehr greift die Subsidiarit�tsklausel auch dann ein,
wenn der Gesch�digte eine fr�her vorhandene, an-
derweitige Ersatzm�glichkeit schuldhaft vers�umt hat.
Eine Abw�gung des beiderseitigen Verschuldens findet
nicht statt. Dies f�hrt dazu, dass – im Extremfall schon
die leicht fahrl�ssige – Vers�umung zum Totalverlust des
Amtshaftungsanspruchs selbst bei grob fahrl�ssigen
Amtspflichtverletzungen f�hrt (Staudinger, a.a.O., § 839
BGB Rn. 299).

Zum anderen scheitert ein Anspruch auf Erstattung sol-
cher Kosten aber auch daran, dass der Kl. auch im hie-
sigen Verfahren wie schon in dem bis zum OLG D. gegen
die Erbin der Verk�uferin gef�hrten Rechtsstreit die
Kosten f�r Erschließungsmaßnahmen, die vor Kauf-
vertragsabschluss bereits durchgef�hrt, aber noch nicht
abgerechnet waren, nicht nachvollziehbar und damit
nicht �berpr�fbar dargestellt hat. Aus diesem Grund hat
das OLG D. letztlich die Frage, ob die Verk�uferin �ber
solche Kosten f�r Erschließungsmaßnahmen �berhaupt
aufzukl�ren hatte, offen gelassen.

Der Beitragsbescheid der Gemeinde S. �ber Er-
schließungsmaßnahmen (Vorauszahlung im engeren
Sinne) �ber 42 828,75 DM vom 17. 9. 1997 hebt aus-
dr�cklich hervor, dass es sich um Maßnahmen handelt,
die 1996 begonnen wurden. Bez�glich dieses Betrags
standen bei Abschluss des Kaufvertrages im Jahre 1993
mithin noch keine Erschließungskosten an. F�r den be-
urkundenden Notar bestand deshalb – wie auch f�r die

Rechtsprechung44 RNotZ 2004, Heft 1–2



ehemalige Grundst�ckseigent�merin und Verk�uferin
keine irgendwie geartete Belehrungs- oder Mitteilungs-
pflicht im Rahmen von § 17 Abs. 1 BeurkG.

Dass in diesem Bescheid dennoch der Aufwand fr�herer
Maßnahmen (z. B. Straßenbau und Beleuchtung vor
1993) mit einbezogen sein m�sste, hat der Kl. auch im
Berufungsverfahren nicht nachvollziehbar dargestellt.
Seine Ausf�hrungen hierzu stellen eine reine, durch
nichts belegte Vermutung dar.

Auch die �brigen Kosten f�r den Anschluss an den
Schmutz- und Abwasserkanal in H�he von 16 179,75 DM
gem�ß Bescheid vom 17. 9. 1997 sowie die als weiteren
Aufwand bezeichneten 15 000,– DM und 975,– DM f�r
die Verlegung der Stromversorgung stehen in keinem
Zusammenhang mit Erschließungsmaßnahmen, die vor
Abschluss des notariellen Kaufvertrages bereits durch-
gef�hrt waren. Das Grundst�ck entsorgte bis 1996 seine
Abw�sser in eine Sickergrube. Die Stromversorgung er-
folgte �ber �berlandleitungen. Dies ist dem Kl. seit Ab-
schluss des Kaufvertrages und Inbesitznahme des
Grundst�ckes in 1993 auch bekannt gewesen. Der Kanal
und die Stromleitungen wurden erst 1996/1997 verlegt, so
dass �ber diese zuk�nftigen Erschließungsmaßnahmen
als bereits erfolgt, aber noch nicht abgerechnet seitens
des Notars auch nicht belehrt werden konnte.

3. Der Notar war – wie die Grundst�ckseigent�merin –
auch nicht verpflichtet, auf aus den Bebauungspl�nen der
Gemeinde S. sich (noch) ergebende, aber bei Abschluss
des notariellen Kaufvertrages noch nicht umgesetzte Er-
schließungsmaßnahmen hinzuweisen. Hierzu muss der
Erwerber eines Grundst�cks, der das Grundst�ck kauft
„wie es steht und liegt“ und der wie hier die tats�chlich
nur vorhandene Sickergrube und die Stromversorgung
mit �berlandleitungen kannte, grunds�tzlich selbst die
notwendigen Erkundigungen einholen und sich bei den
zust�ndigen Stellen der Gemeinde informieren.

Eine andere Beurteilung ergibt sich auch nicht gem�ß
§ 17 Abs. 1 BeurkG. Zwar muss der Notar gem�ß § 17
Abs. 1 BeurkG bei der Beurkundung eines Rechts-
gesch�ftes den Willen der Bet. erforschen, den Sachver-
halt kl�ren, die Bet. �ber die rechtliche Tragweite des
Gesch�fts belehren und ihre Erkl�rungen klar und un-
zweideutig in der Niederschrift wiedergeben. Dabei soll
er darauf achten, dass Irrt�mer und Zweifel vermieden
sowie unerfahrene und ungewandte Bet. nicht benach-
teiligt werden. Die Vorschrift soll gew�hrleisten, dass der
Notar eine rechtswirksame Urkunde errichtet, die den
wahren Willen der Bet. vollst�ndig und unzweideutig in
der f�r das beabsichtigte Rechtsgesch�ft richtigen Form
wiedergibt. Daraus folgt, dass der Notar die Bet. insoweit
befragen und belehren muss, als es notwendig ist, eine
ihrem wahren Willen entsprechende rechtswirksame Ur-
kunde zu errichten. Wichtig ist in diesem Zusammen-
hang, dass der Notar sich nicht darauf beschr�nken darf,
in der Urkunde nur die Hauptleistungspflichten der Bet.
zu regeln. Er schuldet vielmehr eine umfassende, aus-
gewogene und interessengerechte Vertragsgestaltung.
Eine regelungsbed�rftige Frage, die der Notar nach den
aufgezeigten Grunds�tzen bei der Beurteilung eines
Grundst�cksvertrages von sich aus ansprechen muss, ist
danach auch die Problematik der Erschließungskosten.
Wenn der Vertrag keine Regelung dieser Frage vorsieht,

hat gem�ß §§ 446, 103 BGB der K�ufer die nach �ber-
gabe des Grundst�cks f�llig werdenden Erschließungs-
beitr�ge zu tragen. Das entspricht in aller Regel nicht
dem wahren Willen der Bet., wenn die zugrunde-
liegenden Erschließungsmaßnahmen bereits vor Ver-
tragsschluss ausgef�hrt waren. Durchschnittliche, im
Grundst�cksgesch�ft nicht besonders erfahrene Ver-
tragsparteien gehen in der Regel davon aus, dass der
vereinbarte Kaufpreis das abschließende Entgelt f�r das
Grundst�ck, wie es steht und liegt, darstellt. Sie sind mit-
hin der Meinung, dass bei Kaufabschluss vorhandene
Erschließungsmaßnahmen mit dem Kaufpreis abge-
golten sind und nicht mehr nach Jahr und Tag dem K�u-
fer hierf�r noch oft nicht unbetr�chtliche Kosten aufer-
legt werden k�nnen (BGH NJW 1992, 1287; NJW 1994,
2283 = DNotZ 1995, 403; Haug, Die Amtshaftung des
Notars, 2. Aufl., Rn. 557, 558).

Der Notar ist danach im Umkehrschluss aber nicht ver-
pflichtet, �ber erst nach dem Kaufvertrag und damit erst
in der Zukunft in Betracht kommende und damit erst
noch vorzunehmende Erschließungsmaßnahmen auf-
zukl�ren. Denn die Amtspflicht des Notars beschr�nkt
sich aus den oben dargestellten Grunds�tzen auf bereits
vor Abschluss des Kaufvertrages durchgef�hrte, aber
noch nicht abgerechnete Erschließungskosten, wobei
der Notar keine Erkundigungen �ber die H�he eventu-
ell noch nicht abgerechneter Erschließungsbeitr�ge an-
stellen muss, sondern den Kl. nur allgemein auf die
Problematik noch ausstehender Erschließungskosten
hinweisen muss (BGH NJW 1994, 2283 = DNotZ 1995,
403). Dies gilt im vorliegenden Fall auch insbesondere
deshalb, weil die Abw�sser des Grundst�ckes unstreitig
und dem Kl. auch bekannt in einer Sickergrube entsorgt
wurden und die Stromversorgung �ber �berland-
leitungen erfolgte. Der Kanal und die Stromleitungen,
f�r die ein Anschlusszwang bestand, wurden aber erst
1996/1997 verlegt. �ber diese zuk�nftigen Maßnahmen
konnte der Notar 1993 nicht als bereits durchgef�hrte,
aber noch nicht abgerechnete Erschließungsmaßnah-
men belehren.

4. Dar�ber hinaus fehlt es auch an hinreichenden Aus-
f�hrungen des Kl., dass eine etwaige Pflichtverletzung
des Notars f�r den geltend gemachten Schaden kausal
gewesen ist. Der Kl. f�hrt hierzu nur aus, dass er das
Grundst�ck nicht erworben h�tte. Insoweit fehlt es an
Ausf�hrungen dazu, wie der Kl. bei Abschluss des Kauf-
vertrages in Erfahrung gebracht h�tte, dass er noch ca.
38 000,– E Erschließungskosten w�rde zahlen m�ssen.
Der Notar war bei pflichtgem�ßem Verhalten zu einer
derartigen Mitteilung nicht verpflichtet. Er brauchte –
wie bereits oben ausgef�hrt – keine Erkundigungen �ber
die H�he eventuell noch nicht abgerechneter Er-
schließungsbeitr�ge anzustellen. Der Notar ist nur ver-
pflichtet gewesen, allgemein auf die Problematik noch
ausstehender Erschließungskosten hinzuweisen. Es ist
dann Sache des Kl., welche Folgerungen er aus einem
solchen Hinweis zog. Hierf�r ist er ebenfalls darlegungs-
und beweispflichtig (BGH NJW 1994, 2283 = DNotZ
1995, 403; NJW-RR 1996, 781).

5. Eine andere Beurteilung ergibt sich auch nicht aus
dem Schreiben vom 19. 11. 1964 – unterstellt, dass dieses
dem Notar vor Abschluss des Kaufvertrages von der
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ehemaligen Eigent�merin f�r die Vorbereitung des
Kaufvertrages �berlassen worden ist. Dort wird lediglich
die damalige Rechtslage wiedergegeben, dass n�mlich
nach dem Ausbau der Straße die Kosten auf die Anlieger
quotenm�ßig umgelegt werden. Hieraus l�sst sich keine
weitere Aufkl�rungs- und Belehrungspflicht f�r das Jahr
1993 �ber noch ausstehende Erschließungsmaßnahmen
ableiten.

II. Die Klage auf Freistellung von weiteren, zuk�nftigen
Erschließungsbeitragskosten ist zul�ssig (§§ 523, 264
Nr. 2 ZPO a. F.). Sie ist ebenfalls unbegr�ndet.

Ein Anspruch auf Schadensersatz wegen noch nicht be-
zifferbarer Erschließungskosten f�r Maßnahmen vor
Abschluss des Kaufvertrags besteht aus den oben dar-
gelegten Gr�nden ebenfalls nicht. Das OLG D. hat die
diesbez�gliche Feststellungsklage des Kl. gegen die Er-
ben rechtskr�ftig mangels konkreten Vortrags abge-
wiesen.

�ber die Lasten erst danach begonnener Erschließungs-
maßnahmen musste – wie oben ausgef�hrt – der Notar
nicht belehren. Ihn trifft deshalb auch keine Verpflich-
tung, f�r die bei der endg�ltigen Herstellung und Ab-
rechnung noch entstehenden Beitr�ge zu haften.

9. Notarrecht – Abgrenzung zwischen der notariellen
und anwaltlichen T�tigkeit des Anwaltsnotars
(OLG Frankfurt a. M., Urteil vom 17. 9. 2003 – 4 U 12/
03 – mitgeteilt von Notar Thomas Wachter, Oster-
hofen)

BeurkG § 54 a
BNotO §§ 19 Abs. 1; 23; 24

1. Ein Rechtsanwalt und Notar wird immer dann als
Notar t�tig, wenn er Handlungen vornimmt, die dazu
bestimmt sind, Amtsgesch�fte i. S. der §§ 20–23
BNotO bezeichneten Art vorzubereiten oder aus-
zuf�hren. Liegen diese Voraussetzungen nicht vor, ist
im Zweifel anzunehmen, er sei lediglich als Rechtsan-
walt t�tig geworden. Wenn jedoch nach den ob-
jektiven Umst�nden, insbesondere nach der Art der
T�tigkeit, eine Aufgabe zu erf�llen war, die in den
Bereich notarieller Amtst�tigkeit f�llt, bestehen sol-
che Zweifel nicht.

2. Ein Notar darf nur dann als Treuh�nder t�tig werden,
wenn ein objektives Sicherungsinteresse f�r die An-
leger an der Verwahrung von Geld durch einen Notar
besteht. Liegt der Treuhandt�tigkeit ein Mittel-
verwendungs-Treuhandvertrag zugrunde, so kann
dieser geeignet sein, einen ordnungsgem�ßen Siche-
rungszweck zugunsten der Anleger zu erf�llen. Vo-
raussetzung ist allerdings, dass der Notar aus-
reichenden Einfluss auf die Einhaltung des Mittel-
verwendungsplans hat.

(Leits�tze nicht amtlich)

Zum Sachverhalt:

I. Der Kl. verlangt von dem Bekl. in H�he von 46 016,27 E

Schadensersatz gem�ß § 19 Abs. 1 BNotO wegen schuldhafter
Verletzung von Amtspflichten aus einem Treuhandvertrag.

Gem�ß § 2 des Mittelverwendungs-Treuhandvertrags hatte der
Bekl. als Treuh�nder �ber das Zeichnungskapital gem�ß dem
Mittelverwendungsplan f�r die Gesellschaft zu verf�gen. Dabei
hatte der Bekl. die Rechnungen eines Lieferanten oder Dienst-
leistungsunternehmens �ber erbrachte Leistungen zu pr�fen,
ferner dass bestimmte Mittel, deren Einsatz durch den Investi-
tionsplan gedeckt sind, innerhalb der n�chsten 10 bis 30 Tage zur
Zahlung an Dritte zur Verf�gung stehen m�ssen. Gem�ß § 2
Ziff. 4 des Mittelverwendungs-Treuhandvertrags musste er al-
lerdings die Mittel nicht proportional entsprechend der Auf-
stellung �ber die vorgesehene Mittelverwendung zur Aus-
zahlung bringen, sondern einzelne Positionen des Investitions-
planes konnten entsprechend dem Gesch�ftsablauf fr�her als
andere bedient werden. Nach § 2 Ziff. 5 des Vertrags hatte die
Gesch�ftsf�hrung der Gesellschaft gem�ß den Angaben im Be-
teiligungsprospekt das Recht, die Erl�se aus der Platzierung neu
zu verteilen, um auf Ver�nderungen des Marktes oder der Ge-
sch�ftspolitik im Interesse der Anleger eingehen zu k�nnen. Die
Gesch�ftsf�hrung war lediglich verpflichtet, dem Treuh�nder in
geeigneter Weise die Plausibilit�t der Kostenverschiebung
nachzuweisen.

Das LG hat der Klage stattgegeben. Es hat ausgef�hrt, der Bekl.
hafte dem Kl. gem�ß § 19 Abs. 1 BNotO wegen schuldhafter
Amtspflichtverletzung f�r einen durch die Auszahlung pflicht-
widrig angenommener 90 000,– DM entstandenen Schaden.
Dagegen wendet sich der Bekl. mit seiner Berufung.

Aus den Gr�nden:

II. Die form- und fristgerecht eingelegte und rechtzeitig
begr�ndete Berufung, �ber die gem�ß § 249 Abs. 3 ZPO
trotz der Unterbrechung zu entscheiden ist, ist zul�ssig,
hat jedoch in der Sache keinen Erfolg.

Der Kl. hat gem�ß § 19 Abs. 1 BNotO in Verbindung mit
§§ 23, 24 BNotO gegen den Bekl. einen Anspruch auf
Schadensersatz in H�he der erstinstanzlich zuge-
sprochenen 46 016,27 E (entsprechend 90 000,– DM)
wegen schuldhafter Amtspflichtverletzung als Notar.
Zutreffend ist das LG davon ausgegangen, dass der Bekl.
als Notar t�tig geworden ist, indem er das vom Kl. einge-
zahlte Geld verwahrt und sp�ter dar�ber verf�gt hat.
Nach § 24 Abs. 2 S. 1 BNotO ist anzunehmen, dass ein
Rechtsanwalt und Notar immer dann als Notar t�tig wird,
wenn er Handlungen der in § 24 Abs. 1 BNotO bezeich-
neten Art vornimmt, die dazu bestimmt sind, Amts-
gesch�fte der in §§ 20–23 BNotO bezeichneten Art vor-
zubereiten oder auszuf�hren. Liegen diese Voraus-
setzungen nicht vor, ist nach § 24 Abs. 2 S. 2 BNotO im
Zweifel anzunehmen, dass er lediglich als Rechtsanwalt
t�tig geworden ist. Wenn jedoch nach den objektiven
Umst�nden, insbesondere nach der Art der T�tigkeit,
eine Aufgabe zu erf�llen ist, die in den Bereich nota-
rieller Amtst�tigkeit f�llt, bestehen solche Zweifel nicht
(BGH NJW-RR 2001, 1639, 1640; BGH, Urteil vom
21. 11. 1996, XIV ZR 192/95). Vorliegend hat der Bekl.
den Eindruck erweckt, als habe er ein notarielles Ver-
wahrungsgesch�ft �bernommen, in dem er als „Rechts-
anwalt und Notar“ sowie als Treuh�nder aufgetreten ist.
Daran �ndert nichts, dass der Bekl. diese Erkl�rungen
nicht ausschließlich als „Notar“, sondern unter beiden
Berufsbezeichnungen abgegeben hat (BGHZ 134, 100 f.
unter II. 1. b = DNotZ 1997, 221). Entscheidend ist n�m-
lich auf die Sicht des Empf�ngers der abgegebenen Er-
kl�rungen abzustellen (BGH a.a.O.), wobei es darauf
ankommt, dass nicht eine einseitige Interessenwahr-
nehmung in Rede steht, sondern eine neutrale unpartei-
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